
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER):  

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Die Wasserschutzberatung wird mit 

Landesmitteln und Mitteln der Europäischen Gemeinschaft gefördert 

 

www.lwk-niedersachsen.de/wasserschutz 
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(Wasserversorgungsunternehmen) 

Grundwasser 

(Vorfeldmessstelle) 

< 0,1 µg/l  < GOW 

> 0,1 µg/l  > GOW gezielte Beratung über 

sachgemäßen Umgang mit PSM 

(Fachgruppe 3 der LWK) 

Rohwasser 

(Förderbrunnen) 

< 0,1 µg/l  < GOW 

> 0,1 µg/l  > GOW 
Sensibilisierung / Aufklärung 

(Wasserschutzberatung, Fachgruppe 3) 

Versuche 
(Fachgruppe 3) 

Alternativen aufzeigen 
(Fachgruppe 3) 

Freiwilliger Verzicht auf den 

Einsatz bestimmter Wirkstoffe 
(Kooperation/Landwirte) 

Kontrollen  
(Prüfdienste) 

Trinkwasser 

< 0,1 µg/l TrinkwV < GOW 

> 0,1 µg/l TrinkwV > GOW 

Handlungsbedarf und Maßnahmen für den 

vorsorgenden Wasserschutz 

z.B. Beratungsveranstaltungen 
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Das Wasserversorgungsunternehmen meldet 

Funde von  Pflanzenschutzmitteln oder ihrer 

Zerfallsprodukte (Metaboliten) an das örtliche 

Pflanzenschutzamt unter Einbeziehung der 

Kooperation. 

Liefert Informationen 

zur Bewertung der 

Funde, schlägt 

Maßnahmen vor und 

führt sie durch 

z.B. Freiwilliger Verzicht 

z.B. Versuche 


